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Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung
- Krisenstab -

Herrn Abgeordneten Carsten Schatz (LINKE)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26416
vom 29. Januar 2021
über Belegung von Quarantäne-Hotelzimmern für Personen aus Familien in beeng-
ten Wohnverhältnissen
________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Laut Drucksache 18/25988 vom 22.12.2020 wurden 57 Quarantäne-Hotelzimmer für Personen aus Fami-
lien, die in beengten Wohnverhältnissen leben, vorgehalten. Wie viele Quarantäne-Hotelzimmer werden aktu-
ell vorgehalten?

Zu 1.:

Derzeit hält die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit einem Hotel
in Neukölln ein zentrales Quarantäne Hotel mit insgesamt 57 Zimmern (davon drei Funkti-
onszimmern) seit Mitte November 2020 für alle Berliner Bezirke gemeinsam vor.

2. Wie wird der entsprechende Personenkreis über diese Möglichkeit informiert?

Zu 2.:

Die Nutzung des Quarantäne-Hotels erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis der zu Qua-
rantäniserenden und durch eine Einweisung des zuständigen Bezirks-Gesundheitsamtes.

3. Wie häufig haben Personen diese Möglichkeit bisher genutzt und wie viele Zimmer sind aktuell belegt?
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Zu 3.:

Seit Inbetriebnahme des Quarantäne-Hotels ist die Belegung sehr gering (über den ganzen
Zeitraum seit Mitte November 2020 waren maximal 4 Zimmer gleichzeitig belegt) – eine
Aufschlüsselung nach Bezirken ist derzeit aufgrund der niedrigen Frequentierung nicht dar-
stellbar.

Berlin, den 18. Februar 2021

In Vertretung
Martin Matz
Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung


